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Rechnungsstellung Hilfsmittel 

1 Einführung 

Haben Sie Anspruch auf ein Hilfsmittel der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) oder 

der Invalidenversicherung (IV)? Hier erklären wir Ihnen, wie Sie dieses mit uns Abrechnen 

können. Welche Kosten Ihnen zustehen entnehmen Sie Ihrer persönlichen Kostengutsprache. 

1.1 Erfassung der Rechnung 

Wählen Sie rechts im grauen Raster auf der Startseite das entsprechende Rechnungsformular 

«Rechnung Hilfsmittel – 318.635-639» aus. 
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1.2 Art der Leistung 

Beim Erfassen einer Rechnung für Hilfsmittel müssen Sie die entsprechende 

Hilfsmittelkategorie auswählen.  

 

1.3 Betrag erfassen 

Erfassen Sie den Geldbetrag.  

 

Wichtig:  Gewisse Hilfsmittel haben eine Pauschalhöchstgrenze (Bsp. Perücken IV max. 

CHF 1'500.00) 
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1.4 Dokumente zur Rechnung 

Zur Abrechnung ist zwingend eine Kopie der Rechnung beizulegen. 

 

1.5 Rechnungsstatus 

Nach dem Versand wird die Rechnung elektronisch an uns übermittelt. Auf der Startseite sehen 

Sie nun alle von Ihnen erfassten Rechnungen und deren Status. Die Rechnungen werden von 

uns bearbeitet. Sie erhalten automatisch generierte Mails, wenn wir diese entweder zur Zahlung 

freigegeben haben, eine Korrektur oder Ergänzung benötigen oder falls die Rechnung 

abgewiesen wurde.  


